
Stadt Bad Lausick          Bad Lausick, den 19.05.2026 
 

BESCHLUSSVORLAGE Nr. I/I/22/28/05/2026 
für die öffentliche Sitzung des Stadtrates am 28.05.2025 

 
Gegenstand der Vorlage:  
Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.Dezember 2022 der Stadt Bad Lausick  
 

Beschlussvorschlag:  
Der Stadtrat stellt den Jahresabschluss zum 31.Dezember 2022 der Stadt Bad Lausick wie folgt fest: 
 
Ergebnisrechnung mit einem 
 

ordentlichen Ergebnis von 1.119.203,54 € 

Sonderergebnis von 91.057,91 € 

Gesamtergebnis von 1.210.261,45 € 

Verrechnungen eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem 
Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO  

223.113,25 € 

Verrechnungen eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapi-
tal gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO  

43.037,71 € 

verbleibendes Gesamtergebnis 1.476.412,41 € 

 
Ergebnisverwendung: 
 

Überschuss des ordentlichen Ergebnisses, der in die Rücklage aus 
Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses eingestellt wird 

1.342.316,79 € 

darunter: Zuführung aus Verrechnungen gemäß 72 Absatz 3 Satz 3 
SächsGemO 

223.113,25 € 

Überschüssen des Sonderergebnisses, der in die Rücklage aus Über-
schüssen des Sonderergebnisses eingestellt wird 

134.095,62 € 

darunter: Zuführung aus Verrechnungen gemäß 72 Absatz 3 Satz 3 
SächsGemO 

43.037,71 € 

 
Finanzrechnung mit einem 
 

Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.382.933,79 € 

Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit -725.367,20 € 

Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (-) 657.566,59 € 

Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit -676.252,14 € 

Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr  -18.685,55 € 

Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen 90.118,75 € 

Überschuss oder Bedarf (-) an Zahlungsmitteln 71.433,20 € 

Saldo aus Kassenkrediten  0,00 € 

Veränderung des Zahlungsmittelbestandes im Haushaltsjahr  71.433,20 € 

 
Vermögensrechnung mit einer 
 

Bilanzsumme von 66.775.535,01 € 

 darunter    

-Basiskapital 26.063.505,57 € 

 darunter nicht verrechnungsfähiger Anteil nach § 72 Abs.3 Satz 4   
SächsGemO  

9.468.138,23 € 

-Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 9.992.028,49 € 

 darunter aus Verrechnung gemäß § 72 Abs.3 Satz 3 SächsGemO 2.127.984,56 € 

-Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses 915.427,66 € 

 darunter aus Verrechnung gemäß § 72 Abs.3 Satz 3 SächsGemO  
 einschließlich Übertragung gemäß § 24 Abs.3 Satz 2 SächsKomHVO     

234.518,52 € 

-Fehlbeträge 0,00 € 

 



 
 
 
 
Die durchgeführte örtliche Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt, die einer Feststellung des 
Jahresabschlusses 2022 entgegenstehen. 
 

Begründung: 
Nach § 88 SächsGemO hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahres-
abschluss zu erstellen. Dieser besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der 
Vermögensrechnung (Bilanz). Der Jahresabschluss ist durch einen Rechenschaftsbericht zu erläu-
tern und um einen Anhang zu erweitern. Dabei ist dem Anhang eine Anlagen-, Verbindlichkeiten- 
und Forderungsübersicht sowie eine Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haus-
haltsermächtigungen beizufügen. 
 
Die Aufstellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2022 hat gemäß § 88c Absatz 1 SächsGemO bis 
zum 30.Juni 2023 zu erfolgen.  
Die Aufstellung erfolgte verspätet am 30.Januar 2026.  
 
Der Jahresabschluss unterliegt der örtlichen Prüfung gemäß den §§ 103 bis 106 SächsGemO. Die 
örtliche Prüfung ist innerhalb von drei Monaten nach Aufstellung des Jahresabschlusses durchzu-
führen.  
Die örtliche Prüfung erfolgte durch das Rechnungsprüfungsamt der Stadt Geithain. Die Prüfung 
wurde in den Monaten Februar und März 2026 durchgeführt. Die vorgenannte Drei-Monats-Frist 
wurde somit eingehalten. 
 
Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt, die einer Feststellung des Jahresabschlusses 
2022 entgegenstehen. Der Prüfungsvermerk wurde ohne Einschränkungen erteilt. 
 
Die Feststellung des Jahresabschlusses obliegt dem Stadtrat nach örtlicher Prüfung. Nach § 88c 
Absatz 2 SächsGemO hat dies bis spätestens 31. Dezember 2023 zu erfolgen. Diese Frist wurde 
nicht eingehalten.  
 
Der Verwaltungsausschuss hat in öffentlicher Sitzung am 18.05.2026 über den Jahresabschluss der 
Stadt Bad Lausick zum 31. Dezember 2022 beraten und empfiehlt die Feststellung. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Der Prüfungsbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt Bad Lausick zum 
31.Dezember 2022 vom 15.04.2026 liegt zur Einsichtnahme in der Kämmerei, Zimmer 22, aus. 
 
 
Aufgrund des enormen Umfangs bitte spezielle Fragen zum Jahresabschluss vorab mündlich oder 
schriftlich Frau Vierig zur Kenntnis geben (k.vierig@bad-lausick.de, 034345 70117).   
 
Hinweise: 
Der Beschluss über die Feststellung der Jahresrechnung ist der Rechtsaufsichtsbehörde unverzüg-
lich mitzuteilen und ortsüblich bekanntzugeben. 
Der Jahresabschluss mit Rechenschaftsbericht und Anhang sind mit der Bekanntgabe des Feststel-
lungsbeschlusses dauerhaft öffentlich auszulegen oder elektronisch zur Verfügung zu stellen; in der 
Bekanntgabe ist auf die Auslegung hinzuweisen.  
Die überörtliche Prüfung des Jahresabschlusses soll innerhalb von fünf Jahren nach Ende des 
Haushaltsjahres vorgenommen werden. 
 
 

Anlagen:   
- Testatsexemplar zum Prüfungsbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt 

Bad Lausick zum 31.Dezember 2022 
 
 
 
 
 

mailto:k.vierig@bad-lausick.de


 
 
 
 
 
bereits gefasste Beschlüsse:    ---  aufzuhebende Beschlüsse:       --- 
finanzielle Auswirkungen: 
- Produktkonto Ergebnishaushalt:    --- 
- Produktkonto Finanzhaushalt:        --- 
- einmalige Kosten:                 --- 
- laufende Kosten:   --- 
- zu erwartende Erträge:        --- 
- jährliche Belastung:  --- 
 
 
 
Vorlage abgestimmt mit: 

Bgm. x Fin. x HA  OA  Bau  Lieg.  VA x TA  UA  

Verteiler des Beschlusses: 

Bgm. x Fin. x HA  OA  Bau          

Verantwortlich für die Durchführung: 

Bgm.  Fin. x HA  OA  Bau          

Verteiler der Vorlage: 

Bgm. X 18xSR X 8xOR  Fin. x HA x Bau x     Presse  

 
 
 


